
Unterschrift
verbindlich

Eltem haften fiir die Kosten einer
Klassenfahrt, wenn sie eine Einver-
ständniserklärung unterschrieben
haben. lhre Unterschrift sei auch
dann bindend, wenn ein Schüler an
der Fahrt nicht teilnehme, sagt das
Verwaltungsgericht Neustadt (Az: 2
K 3408/02.NW). Eine Schule in der
Südwestpfalz hane im März 2002
die ElterD per Brief informiert, dass
eine mehrtägige Skifreizeit geplant
sei. Diese sollte nicht mehr als 255
Euro kosten. Beigefugt waren vorge-
fertigte Formulare, aufdenen die El-
tem durch ihrc Unterschdft ihr Ein-
verständnis für dieFahft erklärten.

Diese ErklliruDg hane auch die
Mutter einer Scn*lilerin unteßchrie.
ben, die dann wegen einer Erkan-
kung an der Fahft nicht teihehnen
konnte. Die Mufter hatte sich da-
raulhin geweigert, die vom Lanc
Rheinland- Pfalz geforderten Kos-
ten von 98,52 Euro ftL Unterkunft
und Fahn zu zahlen. Das tand er-
hob deshalb Klage auf Zahlung
beim Verwaltungsgericht Neustadt.

Das Verwaltungsgericht ent-
schied nun, dass die Eltem die gefor-
derten l(osten tmgen müssen. Eine
Abwälzung der Kosten für die be-
reits gebuchte Fahn und Unter-
kunft auf andere Schliler oder ihre
Eltem sei nicht möglich. Diese
müssten darauf veffauen können.
dass ihnen keine weiteren Kosten
entstünden als iene, die im Anmel.
deformular angegeben seien. epd
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